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MERKBLATT ADOPTION

Welches sind die Anforderungen an künftige Adoptiveltern?  
Das offizielle Verfahren zur Aufnahme eines Kindes zwecks Adoption sowie die für eine Adoption erforderlichen Voraussetzungen sind gesetzlich geregelt. Die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen finden Sie in den folgenden Gesetzen und Verordnungen:

· Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB, SR 210; Artikel 264 – 269c)

· Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes (KRK, SR 0.107)

· Haager Übereinkommen vom 29. Mai 1993 über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption (HAÜ, SR 0.211.221-311)

· Bundesgesetz vom 22. Juni 2001 zum Haager Adoptionsübereinkommen und über Massnahmen zum Schutz des Kindes bei internationalen Adoptionen (BG-HAÜ, SR 211.221.31) 

· Verordnung über die Adoptionsvermittlung vom 29. November 2002 (VadoV, SR 211.221.36)

· Verordnung über die Aufnahme von Kindern zur Pflege und zur Adoption vom 19. Oktober 1977 (PAVO, SR 211.222.338)

· Verordnung über die Gebühren und Dienstleistungen bei internationalen Adoptionen vom 29. November 2002 (SR 211.221.312.3)

· Kantonale Ausführungsbestimmungen zum Kindes- und Adoptionsrecht vom 6. Dezember 1977 (GDB 211.211) 

· Kantonale Gebührenordnung für die Staatsverwaltung vom 26. Januar 1979 (GDB 643.110)

  
Gemäss Art. 264 – 269c ZGB müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

· Aufgrund Ihrer persönlichen, gesundheitlichen, familiären, sozialen, erzieherischen und materiellen Situation müssen Sie Gewähr bieten für eine langfristig gute Betreuung, Unterhalt und Ausbildung des Adoptivkindes. Sie müssen in der Lage und bereit sein, dieses Kind wie ein eigenes anzunehmen und in seiner Entwicklung zu fördern und zu unterstützen.

· Sie müssen während mindestens einem Jahr für Erziehung und Pflege des Kindes im gemeinsamen Haushalt gesorgt haben.

· Ist das Kind urteilsfähig, so ist zur Adoption seine Zustimmung notwendig.

· Die Eltern des Kindes müssen der Adoption zustimmen. Die Zustimmung darf nicht vor Ablauf von sechs Wochen seit der Geburt des Kindes erteilt werden. Von der Zustimmung kann abgesehen werden, wenn sich der betreffende Elternteil nicht ernstlich um das Kind gekümmert hat, unbekannt, mit unbekanntem Aufenthalt länger abwesend oder dauernd urteilsunfähig ist.

Gemeinschaftliche Adoption 

· Ehegatten können nur gemeinschaftlich adoptieren; anderen Personen ist die gemeinschaftliche Adoption nicht gestattet.

· Die Ehegatten müssen 5 Jahre verheiratet sein oder das 35. Altersjahr zurückgelegt haben.

· Sie müssen mindestens 16 Jahre älter als das Kind sein.

Einzeladoption

· Eine unverheiratete Person kann adoptieren, wenn sie mindestens 35 Jahre alt ist.  
· Eine Person darf das Kind ihres Ehegatten adoptieren, wenn die Ehegatten seit mindestens 5 Jahren verheiratet sind (Stiefkindadoption).

· Sie müssen mindestens 16 Jahre älter als das Kind sein.

· Ehegatten dürfen nur gemeinschaftlich adoptieren. Die Einzeladoption eines Kindes durch eine verheiratete Person ist nur möglich, wenn sie mindestens 35 Jahre alt ist und der andere Ehegatte dauernd urteilsunfähig oder seit mehr als 2 Jahren mit unbekanntem Aufenthalt abwesend ist, oder wenn die Ehe seit mehr als 3 Jahren gerichtlich getrennt ist.

Einschränkungen
· Gleichgeschlechtlichen Paaren bleibt die gemeinsame Adoption eines Kindes wie auch die Adoption des Kindes der Partnerin oder des Partners gesetzlich verwehrt.

· Die Adoption einer mündigen oder entmündigten Person ist nur möglich, wenn eigene Nachkommen fehlen.

Wichtig

Wer ohne die erforderlichen behördlichen Bewilligungen ein Kind aus dem Ausland zur späteren Adoption in der Schweiz aufnimmt, macht sich strafbar. (Artikel 22 ff BG-HAU)

Vorgehen im Kanton Obwalden

Die kantonale Zentralbehörde im Kanton Obwalden als zuständige Stelle für Adoptionen ist im Sozialamt, Sicherheits- und Justizdepartement, angesiedelt. Sie ist Anlauf- und Informationsstelle für alle Personen, die sich für eine Adoption interessieren. Sie prüft die gesetzlichen Voraussetzungen, veranlasst die nötigen Abklärungen und beantragt nach Vorliegen aller Unterlagen den Vollzug der Adoption beim Regierungsrat. 

Für die Abklärung der persönlichen, gesundheitlichern, familiären, sozialen, erzieherischern und materiellen Eignung eines Ehepaares oder einer Einzelperson hat der Kanton Obwalden mit der Schweizerischen Fachstelle für Adoptionen (SFA), Hofwiesenstrasse 3, Postfach 352, 8042 Zürich, eine Leistungsvereinbarung getroffen. Die SFA führt seit 2004 auch eine Anlaufstelle an der Pilatusstrasse 18 in Luzern. Nach Eingang Ihres schriftlichen Antrages auf die Bewilligung zur Aufnahme eines Kindes zwecks Adoption wird eine Mitarbeiterin der SFA mehrere Gespräche mit Ihnen führen und danach einen Sozialbericht zu Handen der kantonalen Zentralbehörde als Antrag für eine Pflegeplatzbewilligung verfassen. Der Aufwand der SFA muss von den gesuchstellenden Eltern zu 100% getragen werden. Ebenfalls wird für die Aufwendungen der kantonalen Zentralbehörde gemäss Gebührenordnung Rechnung gestellt. 

Die SFA ist auch für Sie da, wenn Sie Unterstützung oder Beratung wünschen auf Ihrem Weg zu einem Adoptivkind. Sie bietet Informationsveranstaltungen und Vorbereitungskurse für zukünftige Adoptiveltern an und verfügt über Literatur und Informationsbroschüren. Das Büro der SFA in Zürich ist unter Tel-Nr. 044 360 80 90 und das Büro in Luzern unter Tel-Nr. 041 210 59 10 erreichbar.

Für weitere Fragen steht Ihnen Herr Anton Pfleger, Kantonales Sozialamt Obwalden, unter der Telefonnummer 041 666 63 35 gerne zur Verfügung.

Sarnen, 05. Januar 2005/sm
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